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Die folgenden vier Liechtenstein-Schweizer haben das Armeesport-
Abzeichen erhalten.

Scotoni Ralph, Triesen mit 399 Punkte

Christen Markus, Mauren mit 359 Punkte

Hardegger Martin, Mauren mit 328 Punkte

Spreiter Beat, Triesen mit 326 Punkte

Wir gratulieren zu diesem schönen Erfolg herzlich.

NEUE RHEINBRÜCKE MÄLS - TRÜBBACH

Am 5. Oktober 1972 brannte die alte Rheinbrücke Mäls - Trübbach
ab. Eine mehr als hundertjährige Verbindung zwischen zwei Dörfern,
die zugleich auch Verbindungsglied zwischen der Schweiz und dem

Fürstentum Liechtenstein war, ist durch dieses Feuer vernichtet
worden. Die beiden Gemeinden Balzers und Wartau kamen dann zum
Entschluss, aus den Mitteln der Feuerversicherung eine neue,
diesmal feuersichere Verbindung für Fussgänger und landwirtschaftlichen

Verkehr zu erstellen. Am 7. Juni 1975 fand nun die offizielle
Einweihung des schönen, neuen Bauwerks statt. Möge diese

neue Brücke als weiteres, wichtiges Bindeglied zwischen zwei
Dörfern und auch zwischen zwei Staaten der gegenseitigen Freundschaft

dienen und den gegenseitigen Besuch fördern.

STIMMRECHT FÜR AUSLANDSCHWEIZER

Tn Artikel 43 bestimmt die Bundesverfassung, dass nur in der
Schweiz domizilierte Schweizerbürger stimmen und wählen können.
Aufgrund dieser Bestimmung waren die Auslandschweizer prinzipiell
davon ausgeschlossen, in der Heimat die politischen Rechte
auszuüben. Ein Schweizer, der also etwa in Konstanz oder Feldkirch
oder gar in Liechtenstein seinen Wohnsitz hat, blieb demnach
bisher von jedem Urnengang, der ein paar Kilometer auf der
andern Seite der Grenze abgehalten wurde, verbannt. Ebenso wie der
Auslandschweizer mit Wohnsitz in Wisconsin, Sydney, Valparaiso
oder Kinshasa, der sich zufällig im Augenblick eines Abstimmungsganges

in der Heimat aufhielt.
(Fortsetzung Seite 14)
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